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Planung

Von: Stefan.Czymmeck@strassen.nrw.de

Gesendet: Donnerstag, 7. November 2019 08:51

An: Planung

Betreff: Lohmar: Bebauungsplan Nr. 64 - zwischen B 484 und Donrather Straße in 

Lohmar - Donrath

Anlagen: AllgemeineForderungenB.pdf

hier: Schreiben vom 17.10.19; Ihr Zeichen: -/- 

 
 
 
Sehr geehrte Frau Peter, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 

das o. g. Plangebiet grenzt im Südosten an die freie Strecke des Abschnitts 7 der Bundesstraße B 484. 
Somit sind wesentliche Belange der Straßenbauverwaltung betroffen. 
Aus straßenplanerischer Sicht bestehen grundsätzlich keine Bedenken gegen das Vorhaben der Stadt 
Lohmar, unter Berücksichtigung der Forderungen aus dem beiliegenden Merkblatt. 
Sollte das Vorhaben den Ausbau des bestehenden lichtsignalisierten Knotens „Donrather Straße /B484„ 
zur Folge haben, gehen die Kosten für diesen Ausbau alleine zulasten der Stadt Lohmar. 
Sollten sich weitere Folgemaßnahmen ergeben, so gehen diese Kosten ebenfalls zulasten der Stadt 
Lohmar. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
i. A. Stefan Czymmeck 
Abteilung Betrieb und Verkehr 

 
Landesbetrieb Straßenbau NRW 

Regionalniederlassung Rhein-Berg 
Aussenstelle Köln 
Sachgebiet Anbau/Recht 
Deutz-Kalker-Straße 18-26 
50679 Köln 
Tel.: +49 221 8397-395 
Fax: +49 221 8397-100 
mail: stefan.czymmeck@strassen.nrw.de 

 

Von: Planung [mailto:Planung@lohmar.de]  

Gesendet: Donnerstag, 17. Oktober 2019 14:16 

Betreff: bETEILIGUNG AN DEN BAULEITPLANVERFAHREN DER STADT LOHMAR hier: Bebauungsplan Nr. 64 - zwischen 

B 484 und Donrather Straße in Lohmar - Donrath 

 

Bebauungsplan Nr. 64 - zwischen B 484 und Donrather Straße in Lohmar - 

Donrath 
 

hier: Beschluss der Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit  § 4 Abs. 2 BauGB in 

Verbindung mit § 13a BauGB. 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 



Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Außenstelle Köln 
 

Allgemeine Forderungen 
 

1. Ein Hinweis auf die Schutzzonen der Bundesstraße gemäß § 9 (1+2) FStrG ist in den Textteil 
des Bauleitplanes aufzunehmen. Um Eintragung der Schutzzonen in den Plan wird gebeten. 

 
 
2. In einer Entfernung von 20 m, gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn der 

Bundesstraße  (Anbauverbotszone § 9(1) FStrG) dürfen Hochbauten jeder Art nicht errichtet 
werden. Ebenfalls unzulässig sind Anlagen der Außenwerbung sowie Anlagen und 
Einrichtungen, die für die rechtliche oder gewerbliche Nutzung der Hochbauten erforderlich sind 
(z. B. Pflichtstellplätze, Feuerwehrumfahrten, Lagerflächen o. ä). Sicht- und Lärmschutzwälle 
bedürfen der Genehmigung der Straßenbauverwaltung. 

 
 
3. In einer Entfernung von 40 m, gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn der 

Bundesstraße ( Anbaubeschränkungszone § 9 (2) FStrG ) 
 

a. dürfen nur solche bauliche Anlagen errichtet , erheblich geändert oder anders genutzt 
werden, die, die Sicherheit und Leichtigkeit des Bundesstraßenverkehrs weder durch 
Lichteinwirkung, Dämpfe, Gase, Rauch, Geräusche, Erschütterungen oder dergleichen 
gefährden und beeinträchtigen. Anlagen der Außenwerbung stehen den baulichen Anlagen 
gleich. 

 
b. sind nur solche Beleuchtungsanlagen innerhalb und außerhalb von Grundstücken und 

Gebäuden zulässig, die, die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf der B nicht durch 
Blendung oder in sonstiger Weise beeinträchtigen wird. Vor der Errichtung von 
Beleuchtungsanlagen ist die Zustimmung der Straßenbauverwaltung einzuholen. 

 
c. dürfen Werbeanlagen, Firmennamen, Angabe über die Art von Anlagen oder sonstige 

Hinweise mit Wirkung zur Bundesstraße nur mit Zustimmung der Straßenbauverwaltung 
angebracht oder aufgestellt werden. 

 
Zur befestigten Fahrbahn gehören auch Standstreifen, Beschleunigungs- und 
Verzögerungsstreifen. 
 
 

4. Bei Kreuzungen der B durch Versorgungsleitungen und der nachrichtlichen Übernahme  
      der Leitungen innerhalb der Schutzzonen gemäß  § 9 (1+2) FStrG ist die Abstimmung mit  
      der Bundesstraßenverwaltung außerhalb des Planverfahrens erforderlich. 
 
 
5. Gemäß § 33 der Straßenverkehrsordnung ist die Straßenbauverwaltung  an Maßnahmen zu 

beteiligen, die die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf der Bundesstraße 
beeinträchtigen können. Vom städtischen Bauordnungsamt ist daher sicherzustellen, dass über 
die Schutzzonen an der B  hinaus Werbeanlagen, Firmennamen, Angaben über die Art von 
Anlagen und sonstige Hinweise, die den Verkehr auf der B  beeinträchtigen können, nur dann 
aufgestellt werden dürfen, wenn die Straßenbauverwaltung zugestimmt hat. 

 
 
6. Immissionsschutz für neu ausgewiesene Gebiete geht zu Lasten der Gemeinde / Stadt. 
 
 
7. Entwässerungseinrichtungen der B  dürfen nicht baulich verändert werden. 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 04.11.2019 
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Aktenzeichen: 

22.5-3-5382028-748/19/ 

bei Antwort bitte angeben 

 

Herr  Weihe 

Zimmer 116 

Telefon: 

0211 475-9710 

Telefax: 

0211 475-9040 

kbd@brd.nrw.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstgebäude und 

Lieferanschrift: 

Mündelheimer Weg 51 

40472 Düsseldorf 

Telefon: 0211 475-0 

Telefax: 0211 475-9040 

poststelle@brd.nrw.de 

www.brd.nrw.de  

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

DB bis D-Flughafen, 

Buslinie 729 - Theodor-Heuss-

Brücke 

Haltestelle: 

Mündelheimer Weg 

Fußweg ca. 3 min 

 

Zahlungen an: 

Landeskasse Düsseldorf 

Konto-Nr.: 4 100 012 

BLZ: 300 500 00 Helaba 

IBAN: 

DE41300500000004100012 

BIC: 

WELADEDD 

 

 

 

 

 
 
 

 

Bezirksregierung Düsseldorf, Postfach 300865, 40408 Düsseldorf 

Bezirksregierung Düsseldorf 

Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) / Luftbildauswertung 
Lohmar, Bebauungsplan Nr. 64 
 
Ihr Schreiben vom 17.10.2019  
 XXX1 
 
 
Luftbilder aus den Jahren 1939 - 1945 und andere historische Unterlagen 
liefern keine Hinweise auf das Vorhandensein von Kampfmitteln im bean-
tragten Bereich. Daher ist eine Überprüfung des beantragten Be-
reichs auf Kampfmittel nicht erforderlich. Eine Garantie auf Kampfmit-
telfreiheit kann gleichwohl nicht gewährt werden. Sofern Kampfmittel ge-
funden werden, sind die Bauarbeiten sofort einzustellen und die zustän-
dige Ordnungsbehörde oder eine Polizeidienststelle unverzüglich zu ver-
ständigen.  
 
Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie 
Rammarbeiten, Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc. empfehle ich eine 
Sicherheitsdetektion. Beachten Sie in diesem Fall auf unserer Internet-
seite das Merkblatt für Baugrundeingriffe. 
 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite. 
 
Im Auftrag 
 
 
( Weihe) 

Stadt Lohmar 
Ordnungsamt 
Rathausstr. 4 
53797 Lohmar 
 
XXX012 
 

 

 
Durchschrift 

 

 

XXX011 

¹ Zur Kampfmittelüberprüfung werden zwingend Betretungserlaubnisse der betroffenen Grundstü-
cke und eine Erklärung inkl. Pläne über vorhandene Versorgungsleitungen benötigt. Sofern keine 
Leitungen vorhanden sind, ist dieses schriftlich zu bestätigen. 
XXX9 

http://www.brd.nrw.de/ordnung_gefahrenabwehr/kampfmittelbeseitigung/service/_Merkblatt_f__r_Baugrundeingriffe.pdf
http://www.brd.nrw.de/ordnung_gefahrenabwehr/kampfmittelbeseitigung/index.jsp


Diese Karte darf nur mit der zugehörigen textlichen Stellungnahme verwendet werden.

Aktenzeichen :

Bezirksregierung 
Düsseldorf

22.5-3-5382028-748/19

 

Datum : 04.11.2019
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1:2.500Maßstab : 

Nicht relevante Objekte außerhalb des beantragten Bereichs sind ausgeblendet.

Legende 

Blindgängerverdacht
DÍ geräumte Blindgänger

geräumte Fläche
Detektion nicht möglich militär. Anlage

Laufgraben
Panzergraben
Schützenloch
Stellung

ausgewertete Fläche(n)

Überprüfung der zu überbauenden Flächen
ist nicht erforderlich
Überprüfung der zu überbauenden Flächen
wird empfohlen









Aggerverband – Körperschaft des öffentlichen Rechts – Sonnenstraße 40 – 51645 Gummersbach
Tel.: 02261/36-0 . Fax: 02261/36-8000 . Internetadresse: www.aggerverband.de . E-Mail: info@aggerverband.de

Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt, IBAN DE85 3845 0000 0000 2713 12 . BIC WELADED1GMB
Kreissparkasse Köln, IBAN DE06 3705 0299 0341 0008 95 . BIC COKSDE33XXX

Sparkasse Wiehl, IBAN DE57 3845 2490 0000 3722 27 . BIC WELADED1WIE

.
  Aggerverband . Sonnenstraße 40 . 51645 Gummersbach

.

Bauaufsichts- und Planungsamt
Stadthaus
Frau Claudia Peter
Hauptstraße 27-29
53797 Lohmar

Auskunft erteilt: Liane Nagel
Durchwahl: 02261/36-1725
Fax: 02261/368-1725
E-Mail: nag@aggerverband.de

Bei Antwort bitte angeben:
Mein Zeichen: 19-1082-hue-gor-nag
Datum: 18. November 2019

Bebauungsplan Nr. 64 - zwischen B 484 und Donrather Straße in Lohmar – 
Donrath 
hier: Beschluss der Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 4 
Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 13a BauGB. 

Ihre E-Mail vom 17.10.2019 und unsere Stellungnahme vom 30.03.2017, AZ: 17-
264-hue-gor-nag

Sehr geehrte Frau Peter,

unter Bezugnahme auf Ihre o.g. E-Mail teile ich Ihnen mit, dass meine 
Stellungnahme vom 30.03.2017, AZ: 17-264-hue-gor-nag weiterhin Bestand hat.

Wenn Sie Fragen haben oder weitere  Informationen benötigen, dann erreichen Sie 
Frau Dr. Hünninghaus (Gewässerentwicklung) am besten unter der Telefon-Nr. 
02261 / 361146 oder Herrn Gorres (Abwasserbehandlung) unter der Telefon-Nr. 
02261/361160.

Mit freundlichen Grüßen
Der Vorstand 
Im Auftrag
gez. Dr. Uwe Moshage



  

Behindertenparkplätze 

befinden sich vor dem 

Haupteingang des 

Kreishauses (Zufahrt 

Mühlenstraße) und im 

Parkhaus P 10 Kreishaus 

Dienstgebäude: Mühlenstraße 51 
Sitz der Kreisverwaltung: Kaiser-Wilhelm-Platz 1 

53721 Siegburg 

Tel. (0 22 41) 13-0 

Fax (0 22 41) 13 21 79 

Internet: http://www.rhein-sieg-kreis.de 

Konten der Kreiskasse 

Kreissparkasse Köln IBAN: DE94 3705 0299 0001 0077 15  

  SWIFT-BIC: COKSDE33 

Postbank Köln IBAN: DE66 3701 0050 0003 8185 00  

  SWIFT-BIC: PBNKDEFF 

Umsatzsteuer-Ident-Nr.: DE123 102 775  |  Steuer-Nr.: 220/5769/0451 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Rhein-Sieg-Kreis . Der Landrat . Postfach 15 51 . 53705 Siegburg 
 
 Referat Wirtschaftsförderung und 
Stadt Lohmar Strategische Kreisentwicklung 
Der Bürgermeister - Fachbereich 01.3 - 
Bauaufsichts- und Planungsamt Frau Klüser 
Postfach 1209 Zimmer: 5.21 
53785 Lohmar Telefon: 02241 - 13-2327 
 Telefax: 02241 - 13-3116 
 E-Mail: beate.klueser@rhein-sieg-kreis.de 
 
 
 

Datum und Zeichen Ihres Schreibens Mein Zeichen Datum 

17.10.2019 per E-Mail 01.3-Kl. 18.11.2019 
 
 
 
Bebauungsplan Nr. 64 in der Ortslage Donrath 

Beteiligung gem. § 4 (2) BauGB  
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

zum oben genannten Plan wird wie folgt Stellung genommen: 
 

Altlasten / Boden 

Altlasten: 

Im Plangebiet wurde im Rahmen einer systematischen Altstandorterhebung für 

das Stadtgebiet Lohmar ein Altstandort ermittelt und im Altlasten- u. Hinweis-
flächenkataster des Rhein-Sieg-Kreises mit der Registriernummer 5109/2040-0 

erfasst. Bei dem Altstandort handelt es, wie bekannt, um ein ehemaliges Säge-
werk, welches bis ca. 2010 betrieben worden ist. Auf dieser Fläche hat im Jahre 
2009 ein Großbrand stattgefunden, das den überwiegenden Teil der betrieblichen 

Aufbauten zerstört hat. Seitdem ist die Produktion eingestellt. Die baulichen 
eingestürzten Überreste befinden sich noch auf dem Grundstück.  

Über die damals bekannten Verdachtsmomente zu möglichen Bodenverunreini-
gungen ist Ende 2017 ein Gutachten erstellt worden. Dabei wurden kleinere 
Bereiche mit etwas erhöhten Schadstoffgehalten ermittelt, die bei einer Ent-

siegelung und Umnutzung zu berücksichtigen und ggf. zu sanieren sind. 

Von BürgerInnen mit Kenntnissen der örtlichen Verhältnisse zum Zeitpunkt, als 

das Sägewerk noch betrieben wurde, wurden im Nachgang zum bestehenden 
Gutachten weitere detaillierte und plausible Hinweise zu möglichen bzw. wahr-

scheinlichen Schadstoffeinträgen in den Untergrund mitgeteilt. 
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Daher wird angeregt, diesen Hinweisen nachzugehen und ein ergänzendes Gut-
achten zur Untersuchung der Fläche in Auftrag zu geben. Es wird gebeten, die 

Untersuchungen im Vorfeld mit dem Amt für Umwelt- und Naturschutz, Sachgebiet 
Bodenschutz/Altlasten abzustimmen. 
 

Boden: 

Wie auf historischen Karten zu erkennen ist, verlief die Agger früher mitten durch 

das Plangebiet. Mittlerweile liegen Hinweise vor, dass im Bereich der Aggeraue der 
natürlich gewachsene Boden erhöhte Schwermetallgehalte, insbesondere durch 
Blei und Zink aufweist, die bereichsweise die in der BBodSchV genannten 

Prüfwerte für Kinderspielflächen und stellenweise auch für Wohnnutzung 
übersteigen.  

Die Ursache ist nach den bisherigen Erkenntnissen in teilweise schon mehrere 
hundert Jahre alten Flussablagerungen zu sehen. Man geht davon aus, dass 

bereits in früheren Jahrhunderten im Einzugsgebiet der Agger und Sieg durch 
Bergwerke und natürliche Schwermetalleinträge belastete Böden abgetragen und 
im Unterlauf wieder angeschwemmt wurden. Daher ist auch für das Plangebiet ein 

Bodenbelastungsverdacht gegeben. 

Es wird angeregt, vor Fortführung des Verfahrens, die Bodenbelastung der Flächen 

zu ermitteln und zu prüfen, ob die Anforderungen an gesundes Wohnen und 
Arbeiten im Hinblick auf die geplante Nutzung gegeben sind und welche 
abfallrechtlichen Aspekte bei der Entsorgung von Aushubmaterial zu beachten 

sind. Das Bebauungsplangebiet sollte dazu gemäß den Vorgaben der BBodSchV 
einer Untersuchung der Gefährdungspfade Boden-Mensch und Boden-Pflanze 

unterzogen werden und eine abfalltechnische Einstufung vorgenommen werden.  

Auf den RdErl. des Ministeriums für Städtebau u. Wohnen, Kultur u. Sport u. d. 
Ministeriums für Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz: 

„Berücksichtigung von Flächen mit Bodenbelastungen, insbesondere bei der 
Bauleitplanung und im Baugenehmigungsverfahren (Altlastenerlass)“ vom 

14.03.2005 insbesondere Kapitel 2.1.2 und die als Anlage angefügten Handlungs-
empfehlungen wird hingewiesen.  
 

Abfallwirtschaft  

Es wird weiterhin angeregt, folgende Hinweise in die Festsetzung des Bebauungspla-

nes aufzunehmen:  

Der Einbau von Recyclingbaustoffen ist nur nach vorhergehender Wasserrechtlicher 
Erlaubnis zulässig. 

Das im Rahmen der Baureifmachung und Erschließung anfallende bauschutthaltige, 
organoleptisch auffällige Bodenmaterial ist ordnungsgemäß zu entsorgen. Im Bereich 

des altlastverdächtigen Altstandortes ist es erforderlich, die ordnungsgemäße Ent-
sorgung der anzufallenden Bodenabfälle gutachterlich begleiten und durchführen zu 
lassen. Die Entsorgungswege des abzufahrenden Bodenaushubs sind vor der Abfuhr 

mit dem Rhein-Sieg-Kreis – Fachbereich „Gewerbliche Abfallwirtschaft“ – abzustim-
men. Dazu ist die Entsorgungsanlage anzugeben oder die Wasserrechtliche Erlaubnis 

(Anzeige) der Einbaustelle vorzulegen. 
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Begründung: 

- Im Rahmen der Erschließungsmaßnahme von Baumaßnahmen (z. B. Straßen- und 
Kanalbaumaßnahmen) wird der Hinweis zum Einbau von Recyclingmaterialien als 
erforderlich angesehen, da diese Maßnahmen keinen baurechtlichen Genehmigun-

gen unterliegen.  

- Es handelt sich um eine altlastverdächtige Fläche bzw. um einen industriell vorge-
nutzten Standort (ehemaliges Sägewerk und Tiefbauunternehmen). Aufgrund die-
ser Vornutzungen sind nutzungsbedingte Bodenbelastungen nicht auszuschlie-

ßen. 

- Im Jahre 2009 und 2017 wurde in diesem Bereich bei Großbrandeinsätzen der 
Feuerwehr Löschschaum eingesetzt. Löschschaum kann bekanntlich per- und po-
lyfluorierte Chemikalien (PFC) enthalten. Diese sind sehr gut wasserlöslich und 

erfordern bereits bei sehr geringen Konzentrationen Bodensanierungsmaßnahmen 
zum Schutz des Grundwassers. Beim Vorliegen entsprechender PFC-Belastung darf 

der kontaminierte Bodenabfall nur als gefährlicher Abfall auf geeigneten Deponien 
entsorgt werden. 

 

Natur-, Landschafts- und Artenschutz: 

Eine bauliche Neuordnung des Plangebietes wird aus der Sicht des Naturschutzes und 

der Landschaftspflege ausdrücklich begrüßt. Dem Ergebnis der artenschutzrecht-
lichen Vorprüfung (ASP I) kann allerdings nicht gefolgt werden. Die in der ASP I 
angeführten „Vermeidungsmaßnahmen“ VM1, VM3, VM4 und VM5 sind keine 

artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen im Sinne der Gemeinsamen Hand-
lungsempfehlung „Artenschutz in der Bauleitplanung und bei der baurechtlichen 

Zulassung von Vorhaben“ des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen 
und Verkehr NRW und des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz NRW vom 22.12.2010. Gemäß Ziffer 2.2 des 
vorgenannten Erlasses hat der Begriff Vermeidung im artenschutzrechtlichen Kontext 
eine weitergehende Bedeutung als in der Eingriffsregelung: „Hiermit werden alle 

Maßnahmen zusammengefasst, die die ökologische Funktion der Lebensstätten 
erhalten bzw. den Erhaltungszustand einer lokalen Population sichern. Somit gehören 

auch „vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen“ zur artenschutzrechtlichen Vermeidung. 
Vermeidungsmaßnahmen zum Artenschutz sind verbindliche Voraussetzungen für die 
Beurteilung der Verbotstatbestände und damit auch für die Bauleitplanung oder die 

Genehmigung eines Vorhabens.“ 

Der Erlass nennt ausschließlich drei Möglichkeiten der Vermeidung: 

 Bauzeitenbeschränkungen (z. B. Baufeldfreiräumung/Abbrucharbeiten nach Brut-
saison), 

 Optimierung des Plans/der Ausgestaltung des Vorhabens (z. B. Wahl einer ande-

ren Variante, optimierte Lage der Baugrundstücke, Bau von Querungshilfen), 

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (z.B. Verbesserung/Vergrößerung beste-

hender Lebensstätten, Anlage neuer Lebensstätten). 

Diese Kriterien treffen auf die in der ASP und in der Begründung aufgeführten 
Maßnahmen VM1, VM3, VM4 und VM5 nicht zu. Konkrete Maßnahmen wären auch im 

Bebauungsplan planungsrechtlich verbindlich zu sichern.  
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Die Vermeidungsmaßnahme VM2 gibt die gesetzlichen Vorgaben des § 39 BNatSchG 
zur Vogelschutzzeit wieder. Da der § 39 BNatSchG auch ohne den Bebauungsplan 

seine Wirksamkeit entfaltet, kann diese Reglung unter den Hinweisen zum 
Bebauungsplan geführt werden.  

Hinsichtlich der oben genannten Maßnahmen VM1, VM3, VM4 und VM5 wird in den 

textlichen Festsetzungen ausgeführt, dass im Rahmen nachgelagerter Verfahren - in 
diesem Fall vor dem Abriss von Gebäuden - weitere Untersuchungen erfolgen müssen 

und ggf. weitere Maßnahmen (Bauzeitenregelung, Ersatzquartiere u.a.) festzulegen 
sind.  

Eine Verlagerung der Inhalte einer ASP II (die damit inhaltlich gemeint ist) auf die 

Ebene von Vorhaben ist zwar im Einzelfall prinzipiell möglich. Voraussetzung hierfür 
ist aber, dass die ASP I mit dem Ergebnis abgeschlossen wird, dass der späteren 

Umsetzung des Bebauungsplanes keine unüberwindbaren artenschutzrechtlichen 
Belange entgegenstehen. Eine solche Aussage ist der ASP I aber nicht zu entnehmen, 

da artenschutzrechtliche Sachverhalte nicht in der erforderlichen Tiefe untersucht 
wurden oder werden konnten.  

Zudem wäre dann vor jeder Einzelbaugenehmigung vom jeweiligen Antragsteller eine 

ASP II durchzuführen. Schließlich läuft die mit den vorgenannten VM-Maßnahmen 
beabsichtigte Konfliktlösung insofern teilweise leer, als sich die möglichen Arten-

schutzprobleme im Weiteren beim Abriss des Gebäudebestandes und etwaigen damit 
verbundenen Baumfällungen ergeben. Nach den Änderungen zu § 62 der BauO NRW 
sind Abrissverfahren nur noch eingeschränkt anzeigepflichtig.    

In diesem Zusammenhang wird auch auf die im vorgenannten Erlass enthaltenen 
verbindlichen qualitativen Anforderungen an ein Risikomanagement verwiesen. In 

der derzeitigen Ausgestaltung wären die vorgenannten VM-Maßnahmen nicht 
hinreichend konkret und damit nicht dazu geeignet, mögliche artenschutzrechtliche 
Konflikte zu vermeiden und damit verbundene Prognoseunsicherheiten durch 

geeignete Begleitmaßnahmen zu minimieren oder gänzlich auszuschließen. 

Das Amt für Umwelt- und Naturschutz des Rhein-Sieg-Kreises bietet an, vor 

Satzungsbeschluss mit der Stadt Lohmar eine rechtssichere, verbindliche und prakti-
kable Regelung zu treffen, um das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstat-
bestände auszuschließen.  

Hinweis: 

Es wird empfohlen, die im Bebauungsplan enthaltene Festsetzung nach § 9 Abs. 1 

Nr. 25 b BauGB zum Erhalt von Bäumen auf weitere Teile des Plangebietes, 
insbesondere den Gehölzbestand im Bereich des Bolz- und Spielplatzes, den 
Baumbestand im Bereich des denkmalgeschützten Ensembles sowie für den Baum-

bestand im Überschwemmungsgebiet auszudehnen. Hierdurch könnte zumindest für 
einen Großteil des Baumbestandes im Planungsgebiet ein artenschutzrechtlicher 

Konflikt ausgeschlossen werden. An dieser Stelle sei auch angemerkt, dass die 
Abgrenzung der Festsetzung nach § 9 (1) Ziffer 25 BauGB in der zeichnerischen 
Darstellung durch Flächenüberlagerungen nur schwer erkennbar ist.  
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Überschwemmungsgebiet 

Das Plangebiet liegt zum Teil im festgesetzten Überschwemmungsgebiet der Agger. 

Gemäß § 78 (3) Wasserhaushaltsgesetz (WHG) hat die Kommune bei der Aufstellung 
eines Bebauungsplanes folgende Punkte insbesondere zu berücksichtigen: 

1. Die Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf Oberlieger und Unterlieger, 

2. die Vermeidung einer Beeinträchtigung des bestehenden Hochwasserschutzes  

und  

3. die hochwasserangepasste Errichtung von Bauvorhaben. 

Punkt 3 wurde in der Planung beachtet. Die Planunterlagen enthalten zu den Punkten 
1 und 2 jedoch keine Aussagen. Es wird empfohlen, auch diese Punkte zu berück-

sichtigen. 
 

Anpassung an den Klimawandel 

Es wird empfohlen, bei der Entwässerungsplanung auch Starkregenereignisse zu 

berücksichtigen. 

Hinweis: 

Starkregenereignisse können unabhängig von Fließgewässern zu kleinräumigen, 

lokalen Überflutungen führen. Üblicherweise ist die Bemessung von Kanal- und 
Entwässerungsbauwerken nicht auf solche Extremereignisse ausgelegt. Die 

Stellungnahme des Aggerverbandes vom 23.03.2017 enthält hierzu keine näheren 
Angaben. 

Zusätzlich zu den bereits festgesetzten Pflanzmaßnahmen auf versiegelten Flächen 

(Garagen und Tiefgaragen) wird angeregt, bei der Erschließung des Plangebietes 
Fließwege zur schadlosen Abführung von Oberflächenwasser in Richtung Agger 

vorzusehen (sog. „Notwasserwege“). 
 
Straßenverkehrsamt 

Erschließung des Gebietes:  
Es wird davon ausgegangen, dass die in der Verkehrsuntersuchung vorgeschlagene 

Maßnahme (der Bau von Linksabbiegespuren auf der B 484) umgesetzt wird.  
 
Straßenplanung:  

Die Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung ist mit einer Breite von 5,50 m in 
den beiden Stichen von der Donrather Straße und von 11,00 m in der Querverbin-

dung zwischen den beiden Stichen geplant. Bei einer Breite von 5,50 m ist der Ausbau 
der Straße mit dem Ziel, eine Aufenthaltsfläche bzw. Aufenthaltscharkter zu schaffen, 
problemlos umsetzbar. Der Aufenthaltscharakter kann zum Beispiel durch alter-

nierendes Parken und zusätzliche bauliche oder gestalterische Elemente (Bäume, 
Grünflächen) erreicht werden.  

Bei einer Breite von 11,00 m sollte die Gestaltung dieses Abschnittes der Verkehrs-
fläche ebenfalls unter Berücksichtigung des oben genannten Aspektes Aufenthalts-
charakter erfolgen. Ein guter Ansatz stellt der in der Begründung dargestellte 

städtebauliche Entwurf dar. Sollte dagegen der Querschnitt aus Stellplätzen in 
Senkrechtaufstellung mit einer Breite von 5,00 m und einer „Fahrgassenbreite“ von 
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6,00 m bestehen, so wird diese Variante aus Sicht des Rhein-Sieg-Kreises nicht 
befürwortet.  

In jedem Fall ist bei der Straßenplanung zu berücksichtigen, dass die Einhaltung der 
Schrittgeschwindigkeit gewährleistet werden kann/muss. 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
 
 
gez. Klüser 



 

Unitymedia NRW GmbH 

Postanschrift: Unitymedia NRW GmbH, Postfach 10 20 28, 34020 Kassel 

Handelsregister: Amtsgericht Köln | HRB 55984 | Sitz der Gesellschaft: Köln | USt-ID DE 813 243 353 

Geschäftsführung: Dr. Johannes Ametsreiter (Vorsitzender) | Anna Dimitraova | Bettina Karsch | Andreas Laukenmann | Gerhard Mack | Alexander Saul 

www.unitymedia.de 

Seite 1/1 

Unitymedia NRW GmbH | Postfach 10 20 28 | 34020 Kassel  Bearbeiter(in): Frau Schröder 

Abteilung: Zentrale Planung 

Direktwahl: +49 561 7818-153 

E-Mail: ZentralePlanungND@unitymedia.de 

Vorgangsnummer: EG-5385 

 

Stadt Lohmar – Der Bürgermeister 

Bauaufsichts- und Planungsamt 

Frau Claudia Peter 

Dipl.-Ing., MSc. 

Stadthaus, Hauptstr. 27-29 

53797 Lohmar 
 

Datum   

20.11.2019 

Bebauungsplan Nr. 64 - zwischen B 484 und Donrather Straße in Lohmar - Donrath 
 

Sehr geehrte Frau Peter, 

 

vielen Dank für Ihre Informationen. 

 
Im Planbereich liegen keine Versorgungsanlagen der Unitymedia NRW GmbH. Wir sind grundsätzlich daran 
interessiert, unser glasfaserbasiertes Kabelnetz in Neubaugebieten zu erweitern und damit einen Beitrag zur 
Sicherung der Breitbandversorgung für Ihre Bürger zu leisten.  
 
Ihre Anfrage wurde an die zuständige Fachabteilung weiter geleitet, die sich mit Ihnen zu gegebener Zeit in 
Verbindung setzen wird. Bis dahin bitten wir Sie, uns am Bebauungsplanverfahren weiter zu beteiligen. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte geben Sie dabei immer unsere oben stehende 
Vorgangsnummer an. 

 

 

Freundliche Grüße 

 

 

Zentrale Planung Unitymedia  
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Stellungnahme zu Belangen des
Anlagenschutzes (§18a LuftVG)

Datum: 12.11.2019
SIS/ND Aktenzeichen: V201902140

Bezeichnung der Maßnahme: Stadt Lohmar: Bebauungsplan Nr. 64 - zwischen B 484 und 
Donrather Straße in Lohmar - Donrath.

Art der Maßnahme: Bebauungsplan
Bauherr:

Name:
Adresse:
E-Mail:

Anfrage von:
Aktenzeichen: Mail
Datum: 17.10.2019
Name: Stadt Lohmar, Bauaufsichts- und Planungsamt
Adresse: Hauptstr. 27-29, 53797 Lohmar
E-Mail: planung@lohmar.de

Objekt:
Planversion:
Plandatum:
Dauer: unbefristet

Sehr geehrte Damen und Herren,

unsere Stellungnahme 201700390 vom 31.03.2017 gilt weiterhin.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. Dr. Peter Heßler i. A. Rico Kuchenbecker
Satelliten- und Technische Dienste
Systems & Infrastructure Services

Satelliten- und Technische Dienste
Systems & Infrastructure Services

(Dieses Schreiben ist maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.)



Stellungnahme zu Belangen 
des Anlagenschutzes (§18a LuftVG)

Datum: 31.03.2017
SIS/ND Aktenzeichen: 201700390

Bezeichnung der Maßnahme: Stadt Lohmar: Bebauungsplan Nr. 64 - zwischen B 484 und Donrather 
Straße in Lohmar - Donrath.

Art der Maßnahme: Bebauungsplan

Bauherr:

Name:

Adresse:

E-Mail:

Anfrage von:

Aktenzeichen: Mail

Datum: 02.03.2017

Name: Stadt Lohmar 
Bauaufsichts- und Planungsamt

Adresse: Hauptstr. 27-29 
53797 Lohmar

E-Mail: claudia.peter@lohmar.de; planung@lohmar.de

Objekt

Dauer: unbefristet

Sehr geehrte Damen und Herren, 

durch die oben aufgeführte Planung werden Belange der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH bezüglich §18a 
Luftverkehrsgesetz (LuftVG) formal berührt. Betroffen sind unsere Flugsicherungseinrichtungen am Flughafen 
Köln/Bonn. Aufgrund der Art und der Höhe werden aber unsererseits weder Bedenken noch Anregungen 
vorgebracht.  

Von dieser Stellungnahme bleiben die Aufgaben der Länder gemäß § 31 LuftVG  unberührt. 

Wir haben das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) von unserer Stellungnahme informiert. 

Mit freundlichen Grüßen

i. A. Dr. Peter Heßler

Systems & Infrastructure Services 
Satelliten- und Technische Dienste

i. A. Jekaterina Weber

Systems & Infrastructure Services 
Satelliten- und Technische Dienste

(Dieses Schreiben ist maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig, freigegeben von Peter Hessler am 31.03.2017)



Am Rübezahlwald 7 Telefonzentrale:  02202 - 130 Zentrale E-Mail: info@rbk-online.de Kreissparkasse Köln Postbank Köln 
51469 Bergisch Gladbach Zentrales Fax:  02202 - 13 26 00 Internet: www.rbk-online.de Kto. 311 001 206, BLZ 370 502 99 Kto. 16 830 504, BLZ 370 100 50 

 

 

 

 

  Der Landrat 

Landrat • Postfach 20 04 50 • 51434 Bergisch Gladbach 
 
 
Stadt Lohmar 
Der Bürgermeister 
Bauaufsichts-und Planungsamt 
Frau Peter 
Hauptstraße 27-29 
53797 Lohmar 
 
 
planung@lohmar.de 

Dienststelle: Amt 67 Planung und Landschafts-
schutz, Block B, 4..Etage 

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8.30 - 13.00 Uhr 
 
oder nach Terminvereinbarung  

Buslinien: 227, 400 
Haltestelle Kreishaus 

 

Bearbeiter/in: Vera Noparlik 

                                
Telefon: 02202 / 13 2377 
Telefax: 02202 / 13 104020 

E-Mail: Bauleitplanung@rbk-online.de 
 
Unser Zeichen:  

Datum: 20.11.2019 

Stadt Lohmar, B-Plan 64 "Donrath" 
hier:  Offenlage §4(2) BauGB bis 22.11.2019 
 

Sehr geehrte Frau Peter, 

nachfolgend übersende ich Ihnen die Stellungnahmen zu obiger Maßnahme. 

Die Stellungnahme(n) aus Sicht der Unteren Naturschutzbehörde: 
Amt 67 (Natur- und Landschaftsschutz): 

Fehlanzeige. 

(Ansprechpartner: Herr Thiele 0 22 02 / 13 25 35) 

 

Amt 39 (Artenschutz): 

Zum o.g. Vorhaben bestehen aus hiesiger Sicht keine Bedenken. 

Artenschutzrelevante Auswirkungen auf Gebiete im Rheinisch-Bergischen Kreis werden nicht erwar-
tet. 

(Ansprechpartner: Herr Knickmeier 0 22 02 / 13 67 98) 

 

Beirat bei der unteren Naturschutzbehörde:  
Keine Stellungnahme abgegeben. 
(Ansprechpartner: Frau Selzer 0 22 02 / 13 25 27) 
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http://www.rbk-online.de/


 

 

-  2  - 

Die Stellungnahme(n) aus Sicht der Unteren Umweltschutzbehörde:  
Da in vorliegender TÖB-Angelegenheit die Belange des Amtes 66 nicht betroffen sind,  ergeht keine 
Stellungnahme des Amtes 66. 

(Ansprechpartner: Frau Sauer 0 22 02 / 13 25 73) 

 

Die Stellungnahme(n) aus Sicht der Kreisstraßen (Bau/Unterhaltung) und Verkehr:  
- nach Abstimmung mit der Kreispolizeibehörde -:  

Aus verkehrsrechtlicher Sicht bestehen in Abstimmung mit der Kreispolizeibehörde keine Bedenken. 

(Ansprechpartner: Herr Klein 0 22 02 / 13 26 32) 

 

Die Stellungnahme aus Sicht des Bauamtes: 
Keine Stellungnahme abgegeben. 

Die Stellungnahme aus Sicht des Brandschutzes: 
Keine Stellungnahme abgegeben. 

Die Stellungnahme aus Sicht der Unteren Jagdbehörde: 
Keine Stellungnahme abgegeben. 

Die Stellungnahme aus Sicht der Unteren Fischereibehörde: 
Keine Stellungnahme abgegeben. 

Die Stellungnahme aus Sicht des Tierschutzes: 
Keine Stellungnahme abgegeben. 

Die Stellungnahme aus Sicht des ÖPNV: 
Keine Stellungnahme abgegeben. 

Die Stellungnahme aus Sicht des Gesundheitsamtes: 
Keine Stellungnahme abgegeben. 

Die Stellungnahme aus Sicht des Jugendamtes: 
Keine Stellungnahme abgegeben. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

gez. Vera Noparlik 
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Peter, Claudia

Von: Krein <c.a-krein@netcologne.de>

Gesendet: Samstag, 28. September 2019 13:02

An: Tillmann, Kerstin

Cc: frank.trimborn@cdu-lohmar.de

Betreff: Bebauungsplan Nr 64 Donrath

Anlagen: Vorschlag zum B-Plan 64.pdf

Hallo Frau Tillmann, 

leider bin ich von dem "Workshop" während der Bürgerinformation am 16.09.2019 etwas enttäuscht. 

Ich hatte mir da, nach unserem letzten Telefonat eine Chance auf etwas kreative mitbestimmung erhofft. 

Mein Hauptproblem ist nach wie vor, die Einebnung einer Grünanlage durch einen Parkplatz und die damit 

verbundene Zerstörung eines von den Bürgern gerne genutzte Freizeitanlage. 

Wie in meinem letzten Schreiben bereits angeführt, wird der Imbiss inmitten eines Parkplatzes sicher nicht 

mehr angenommen, der Spiel- und Bolzplatz an in einem Parkplatz eher unattraktiv und vielleicht sogar 

gefährlich. Oder ist das vielleicht Ziel der ganzen Geschichte (ähnlich wie bei dem Bolzplatz in Lohmar). 

Ich verstehe auch nach wie vor die Position des Baufensters für den Imbiss nicht!!! Er wurde, ohne Sinn, 

mittendrin platziert. Warum??? Ich habe mir mal die Mühe gemacht entsprechend Ihrer Stellplatzsatzung zu 

ermitteln wieviel Stellplätze für die angedachte Nutzung überhaupt notwendig sind. Anbei finden Sie einen 

Entwurf als Vorschlag, wie alle PKW-Stellplätze und das Baufenster für die Imbissbude so angelegt werden 

können, dass noch genügend Spiel- und Grünfäche vorhanden bleiben. 

Vielleicht können Sie das noch einmal diskutieren und am Dienstag im Rat vorstellen. 

Falls sich kein Supermarkt finden sollte, sind die ortsansässigen Turnvereine über eine kleine 

Gymnastikhalle bestimmt auch begeisstert!!! 

Ich würde mich freuen auch mal eine Antwort zu bekommen. 

Vielen Dank 

Anke Krein (Donrather Str. 12) 
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Familie Schulte   Jens, Jessica, Lilly & Fynn
   Ringstr. 26 
   53797 Lohmar-Donrath 
   Jessi.Lohmar@gmx.de 
 
 
 
An die Stadt Lohmar 
Bürgermeister Horst Krybus 
Rathausstr. 4 
53797 Lohmar 
 
 
 

Lohmar den 10.11.2019 
 
 

Bebauungsplan BP64 Donrath 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Krybus, 
 
seit 8 Jahren wohnen wir – eine vierköpfige Familie – in Donrath.  
Wir haben 2011 sehr lange nach geeignetem Wohnraum gesucht. Es sollte im Grünen sein, aber nicht 
weit ab vom Schuss. Zentral aber ländlich. Und noch dazu für eine junge Familie bezahlbar. 
 
Wir sind hier sehr glücklich. Es handelt sich um ein schönes Dorf mit netten Menschen und einer 
guten Gemeinschaft. Es ist verkehrsgünstig gelegen aber trotzdem naturbelassen. Donrath vereint 
also viele Punkte, die den Standort attraktiv macht; nicht nur für uns 2011, sondern  auch heute für 
andere Menschen. 
 
Nun gibt es hier noch freie Flächen, die bald bebaut werden können/ sollen. 
 
Es liegt uns als Anwohner von Donrath und als Familie sehr am Herzen, dass an viele Aspekte gedacht 
wird, wenn über die Bebauung der freien Flächen bzw. die Neugestaltung von Donrath entschieden 
wird: 
 
 
Donrath hat momentan (auf der betroffenen Aggerseite) nur eine einzige Zu-/ Ausfahrt (Kreuzung 
B484/ Donrather Straße). Die Straße ist bereits heute sehr oft überlastet bzw. zu Stroßzeiten stark 
befahren.  
Es handelt sich hierbei um den Haupt-Schulweg für die die Kinder aus Donrath und Heppenberg, der 
bereits schon im letzten Jahr von der Agentur BüfFEE aus Wuppertal in Zusammenarbeit mit der 
Aggertalschule Donrath als verbesserungswürdig / ausbaufähig eingestuft wurde, da sie für die 
Schulkinder viele Gefahren birgt.  
Es ist davon auszugehen, dass die Zahl der Familien mit Kindern zunimmt. Auch die Grundschule 
bereitet sich mit ihrem Neubau darauf vor.  
 
Wenn sich in Donrath mehr Anwohner und Geschäfte ansiedeln, wird diese Hauptdurchgangsstraße 
noch stärker frequentiert werden (Fahrzeuge und Fußgänger).  
Dieser Punkt muss aus unserer Sicht bitte dringend beachtet werden, denn unser Dorf darf 
keinesfalls unsicherer werden. Wir möchten für Familien attraktiv bleiben; wir möchten sichere 
Wege für unsere Kinder (Schule, Spielplatz, Bolzplatz).  
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Familie Schulte   Jens, Jessica, Lilly & Fynn
   Ringstr. 26 
   53797 Lohmar-Donrath 
   Jessi.Lohmar@gmx.de 

 
 
 
 
 
 
 

Es ist ebenfalls wünschenswert, dass die Wohnimmobilien, die dort neu gebaut werden sollen, nicht 
nur Einfamilienhäuser werden; der Bedarf an attraktivem Wohnraum ist in den letzten Jahren stetig 
gestiegen. Es ist unbedingt nötig, familienfreundliche Mehrfamilienhäuser zu haben, die attraktiv 
gestaltet sind und in unser Dorf passen.  
 
 
Wir freuen uns sehr, wenn Sie bei den Entscheidungen über die Bauvorhaben in Donrath  im 
Interesse der Donrather Bürger entscheiden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Jessica Schulte-Grouven 
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